
Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

treffend ein Abkommen zwischen fer Republik Österreich und 

zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung auf dem Gebiete der 3teuer~ vom ~inko~men und vom 

Vermögen 

Das vorliegende Doppelbesteuerungsabkorr,men folgt im 

wesentlichen dem vom Fiskalkomitee der OBeD ausgearbeiteten 

11usterabkorm:nen. Eine Doppelbesteuerung soll im Regelfall da

durch vermieden "'ferden, daß die Besteuerung der einzelnen ~:;in

künfte entweder durch den ~JohJlsi tzstaat eder durch den QuelleE-

staat ZU erfolgen hat (' --. ~ ;')_!'"> ....... ;"'I'Y"',,"r-c- 1" ,\+-'"').IYJ ') ., S oß. De 1 r t::! l •. LU,j •. .'''"S S i.J G .1 .• Nur für 

stimmte Einkünfte (haupts~chlich Dividenden und Lizenzgeblibren) 
't ' b" 't' B.L. ,- . -.. 1S elne elGerse:l 1gees L.euerung vorgeE3e.'Jen, 'de) o(n CJ.le :i.rn 

Quellenstaat erhobene Steuer im wohnsitzstaat anzurechnen ist. 

Die Erlassung eines besonderen BundesEesetzes im Sinne des 

Art. 50 Abs. 2 B-VG zU.r Überführung des Vertragsinhaltes in CLie 

innerstaatliche Rechtsordnung erschien dem Nationalrat bei der 

GenerLilligung des vorliegend.er:,. Abkommens rücht erfoy,c,crlich. 

Der Finanzausschuß hat 

seiner Sitzung vom 2. Feber 19'71 in \TerhanclL.:.ng 

einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, kei:r:en 

Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der ]?ir;.anz:::ms

schuß den AI~~ra6., der Bundesrat , .. ;olle beschlieJ3en: 

Gegen den Besco.luß c.es Nationalrates vom "Lr • ~Ji=ü:U:J.er 1971, 
betreffend ein Abkollilnen zVlischen d.er Republik lJsterreich und 

dem Königreich der Niederlande zur Ver-rceic.ung aer Doppelbe-

steuerung auf-· dem Gel)iete cier 3-tellern vorn 2inkoIlrrneIl 1J.nd V()ffi 

VermBgen samt Scblußprotokoll, wird kein Einspruch erhoben. 

"'hen, am ~. }?eber 'I (/;~i 

Leopoldine P 0 h 1 Sei d 1 

Berichterstatter Obmann 
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